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Öffentl iche Bekan ntmach u n g

Ergänzung zur vorläufigen Besitzeinweisung

Im Nachgang zur öffentlichen Bekanntmachung der vorläufigen Besitzeinweisung im

Flurbereinigungsverfahren Wöllstadt 83 i 845 vom 15. Mai 2023, veröffentlicht am 26.

Mai 2023 erfolgt folgender Hinweis:

Nießbrauch, Pacht

Anträge, die Ansprüche nach §69 FlurbG aus einem Nießbrauchsrecht oder nach § 70

FlurbG aus einem Pachtverhältnis zum Gegenstand haben, sind gem. § 71 FlurbG

spätestens drei Monate nach dieser öffentlichen Bekanntmachung bei der Flurbereini-

gungsbehörde, dem Amt für Bodenmanagement Büdingen, Bahnhofstraße 33, 63654

Büdingen, zu stellen. Der Lauf der Frist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen

Bekanntmachung.

Zusätzlich ist dieser Hinweis unter der lnternetadresse www.hvbq .delUF1944

abrufbar

Bekanntmachung

Dieser Hinweis zur vorläufigen Besitzeinweisung wird in der Flurbereinigungsge-

meinde Wöllstadt und in den angrenzenden Gemeinden / Städten Friedberg, Niddatal,

Florstadt, Rosbach v.d. Höhe und Karben öffentlich bekannt gemacht.
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Datenschutz

Die Datenschutzerklärung für das Flurbereinigungsverfahren kann im lnternet unter

der I nternetad resse www. hvbq. hessen. de/datensch utz eingesehen werden.

Büdingen, den 04. August 2023

Amt für Bodenmanagement Büdingen

- Flurbereinig ungsbehörde -

lm Auftrag

gez. Kaiser

(i.V. Verfahrensleitung)

2t2


